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Modelle – doppelte Blindheit statt doppelter Buchführung
Unsere Welt ist so komplex geworden, dass wir ohne Modelle nicht auskommen. Ohne Modelle keine Verkehrslenkung, keine Renten, keine Seuchenprävention. Indes sind Modelle
Werkzeuge der Vereinfachung, die laufend überprüft werden müssen. Dass dies nicht geschehen ist, ist eine der Ursachen der «Krise». Von Betty Zucker und Kay W. Axhausen

Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig für
das Wohl unserer Gesellschaft Modelle sind: keine
Verkehrslenkung, keine Warnung vor Schweine-
grippe, keine Renten ohne Modelle. Dabei sind
Modelle unter Beschuss geraten, ja zuweilen zum
Sündenbock gemacht worden. Aber ein Modell ist
lediglich ein Werkzeug und in der Praxis nur so gut
wie seine Anwender. Das Zusammenspiel von
Modellbauern und Anwendern ist relevant – und
mit doppelter Blindheit gesegnet. Ein vertrackter
Wahnsinn der Vernunft. Was passiert?

Keine dummen Fragen

Die Modellbauer sind oft Wissenschafter: Physi-
ker, zum Beispiel (Versicherungs-)Mathematiker
oder Ingenieure. Sie leben in ihrer eigenenWelt, in
der Regel weit weg vom Markt oder vom Alltag
der praktischen Anwendung. Sie stehen unter
Zeit- und Kostendruck, schliesslich will der Auf-
traggeber seine Ziele erreichen, was oft dazu führt,
dass sie ihre eigenen Annahmen nicht überprüfen.
Seien es Annahmen einer Normalverteilung bei
Portfoliomodellen oder konstanter Beziehungen
wie in der berühmt-berüchtigten Li-Formel zum
Hypothekarmarkt. Auch Bewertungen statisti-
scher Ausreisser (die oft «geglättet» werden, ob-
wohl sie Frühindikatoren für Modellrisiken sein
könnten) oder die Qualität der Daten wie ihre
Aktualität, Akkuratheit oderHerkunft werden sel-
ten in Frage gestellt. Dabei sind diese Daten die
Basis aller Berechnungen. – «Quants», wieModell-

bauer auch genannt werden, sind «betriebsblind»
hinsichtlich ihrer eigenen Quants. Hauptsache, die
Resultate passen zur Theorie und sind nicht zu weit
weg von den bisherigen Ergebnissen. Sonst
brauchte dies, da es gegen die Erwartungen geht,
grössere Überzeugungsarbeit, sei es im Kollegen-
kreis oder beim Anwender, sprich: die Bereit-
schaft, angegriffen zu werden, und kommunikative
Fähigkeiten. Die wenigstenModellbauer gelten als
grosse Helden oder stimulierende Rhetoriker, je-
mand nannte sie einmal «Sozialautisten». Die
meisten sind –Gott sei Dank – auch nurMenschen,
die oft denWeg des geringstenWiderstands gehen.
Damit fehlt ein Korrektiv aus anderen Realitäten.

Auf diese Weise erblinden viele Modellbauer.
Sie sehen nicht mehr, dass Modelle eher Karikatur
als Realität sind, eine Reduktion auf das angenom-
mene Wesentliche, um der Komplexität Herr zu
werden. Denn: Einfache Botschaften sind ge-
wünscht, wasModelle können und nicht ihre Gren-
zen – das würde schon wieder kompliziert werden.
Und damit sind wir beim Anwender: dem Mana-
ger, der schliesslich fürs praktische Handeln be-
zahlt wird. Der Anwender, sei es der CEO, CFO
oder andere C-Manager in Unternehmen oder Be-
hörden, ist einMacher. Er muss Ergebnisse liefern,
quartalsweise und möglichst risikofrei. Wachstum
heute ist oft wichtiger als Risiken morgen. Er steht
im «Luftüberlegenheitskampf», wie es einer ein-
mal formulierte, im Wettbewerb mit der Konkur-
renz – extern wie intern. Da stellt man vor den Kol-
legen oder dem Chef keine «dummen» Fragen, um
die Modelle und ihre Daten zu verstehen. In dieser

Atmosphäre wird «managerial correct» vertraut
und Verantwortung delegiert: an Leute, «die es
schon wissen werden», an Glaubwürdigkeit ein-
flössende «wissenschaftliche» Experten. Der Ma-
nager/Politiker/Behördenchef gilt bei Modellbau-
ern meist als mathematisch-statistischer Analpha-
bet, der im Angesicht des Formelchinesisch zuwei-
len einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt.
Sie haben darüber hinaus x andere Probleme zu
lösen. Verstehen kostet nicht nur Zeit, sondern es
müsste auch die Komfortzone des Nichtwissens
verlassen werden. «Was sollen wir da tun?» Die
gute Tat wird teuer, und die Gefahr, dass die Ana-
lyse in die Paralyse führen kann, muss vermieden
werden. Dann lieber nicht so genau hinsehen.
Schliesslich muss man ja handlungsfähig bleiben.

Organisierter Blindflug

Hohe Intelligenz auf allen Seiten verführt sich
gegenseitig: Der kommunikativ nicht unverbesser-
bare Modellbauer trifft auf den vertrauensvoll
wegschauendenAnwender. Die hehre Transparenz
wäre möglich, doch im Eifer des Gefechts ent-
wickelt sich eine unheilige Allianz zwischen Wis-
senschaft und Praxis, zwischen Modellbauern und
Anwendern im Nichtsehen. Statt doppelt hinzu-
sehen, wie es eine seriöse Geschäftsführung übli-
cherweise praktiziert, indem sie jeden Geschäfts-
fall mindestens doppelt, auf zwei Konten, verbucht
und damit sichtbar macht. – Wie lässt sich das
Risiko des organisierten Blindflugs reduzieren?

Wir könnten etwa darauf vertrauen, dass das Er-
kennen dieser «gemeinsamen Fähigkeit» zu mehr
Bescheidenheit oder Achtsamkeit im Umgang mit
Modellen führt. Doch es geht auch anders: Der
ETH-Professor Didier Sornette stellt seine Preis-
prognosen zur Überprüfung öffentlich zur Ver-
fügung. Das englische Verkehrsministerium rech-
net seine Prognosen nach jeder eröffneten Strasse
mit den aktuellen Daten nach. Das kontinuierliche
Lernen kann damit beginnen. Dies geht bei unter-
nehmensinternen vertraulichen Modellen nicht.
Eine ausgewählte interne Öffentlichkeit könnte
allerdings zur erhellenden Diskussion führen.

Können – regelmässig wechselnde – «Überset-
zer», die in beiden Welten daheim sind, mit hoher
fachlicher und hierarchischer Kompetenz weiter-
helfen? Den Modellbauern könnten sie systema-
tisch Fragen stellen und kommerzielle oder politi-
sche Perspektiven einbringen. Dem Management
könnten sie das «Kleingedruckte», die Annahmen
in denModellen, vergrössern und mögliche Konse-
quenzen aufzeigen. Dann könnten Modelle den
Machern eher den Überblick geben und ihnen hel-
fen, den gesunden Menschenverstand zu nutzen.
Die Übersetzer müssten einen direkten Draht zum
Verwaltungsrat haben, damit ihre Kritik ernster
genommen wird. Sind wir bereit, die sich dadurch
erhöhende Komplexität zuzulassen, um das Risiko
einer inkorrekten Anwendung zu reduzieren?
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modelliert Verkehrssysteme. Beide leben in Zürich.

Pokerspiel um Staatsvertrag
Der Staatsvertrag Schweiz - USA ist nicht nur ein Problem für die UBS, sondern für die
ganze Schweiz. Die Debatte dazu enthält unappetitliche Züge. Von Hansueli Schöchli

Politik ist zuweilen ein unappetitliches Geschäft.
Daran hat in den letzten Monaten die Debatte um
den Staatsvertrag Schweiz - USA in SachenUBS er-
innert, der heute Mittwoch auch den Bundesrat be-
schäftigt. Seit das Bundesverwaltungsgericht im
Januar dem Bundesrat den Boden unter den Füssen
weggezogen hat, profilieren sich vor allem SVP und
SP mit einem merkwürdigen Schauspiel.

Die Schweiz kann ihre Seite des Staatsvertrags
nur erfüllen, wenn das Parlament den Vertrag nach-
träglich gutheisst: Diesen Schluss musste man nach
dem Urteil und ergänzenden Erläuterungen des
Bundesverwaltungsgerichts ziehen. Der SVP
scheint dies egal zu sein: Die UBS, so sagt sie, solle
das Problem selber lösen. Das Parlament würde mit
dieser Haltung die UBS faktisch zu einem Geset-
zesbruch in Form der eigenständigen Datenheraus-
gabe auffordern. Einerseits verbietet das Gesetz im
Prinzip die Datenherausgabe durch die Bank,
anderseits müsste der Staat aktiv auf ein Eingreifen
zur Vereitelung der Datenherausgabe durch die
UBS verzichten. Viel zynischer ginge es nicht mehr.

Was alles passieren könnte

Zwar hat sich die Schweiz im Vertrag nicht aus-
drücklich dazu verpflichtet, die Daten aller vom
US-Amtshilfegesuch betroffenen 4450 UBS-Kun-
den auszuliefern. Wenn es am Ende aber weit weni-
ger sein sollten (das Bundesverwaltungsgericht
würde aus jetziger Sicht höchstens etwa 250 zu-
lassen), wären die USA zu Vergeltungsmassnah-
men berechtigt. Eine davon wäre die Wiederbe-
lebung der Zivilklage gegen die UBS zur Heraus-
gabe der besagten Kundendaten. Die Bank müsste
sich dann rechtlich in den USA durch alle Instanzen
hindurch wehren. Bis zu einem rechtskräftigen Ur-
teil könnte es 18 bis 24 Monate oder auch länger
dauern. Unterläge die Bank am Ende und lieferte
sie dieDaten dann doch nicht aus, könnten dieUSA
die auf Eis gelegte Strafklage mit vermutlich ruinö-
sen Folgen für die UBS wieder aufleben lassen.

Dann wäre man wieder etwa gleich weit wie im
Februar 2009. Erst dann könnte die Bankspitze die
Daten ausliefern und vielleicht mit Verweis auf
Notstand in der Schweiz dennoch straffrei davon-
kommen. Auch erst dann könnte der Bundesrat mit
Verweis auf Notrecht allenfalls die Datenheraus-
gabe anordnen. Der Preis der ganzen Übung: Die
Schweiz wäre vertragsbrüchig, die UBS müsste
nochmals eine längere Phase enormer Unsicherheit
durchlaufen, und Bankspitze oder Bundesrat wären
zu einem weiteren juristischen Murks gezwungen.

All dies wäre eine Alternative zur Genehmigung
des Staatsvertrags durch das Parlament. Doch wie
man dies jenseits populistischer Rhetorik als bes-
sere Alternative sehen kann, ist ein Rätsel. Das
sehen vermutlich auch manche Exponenten bei der
SP so, doch die Partei nutzt ihre Machtposition, die
sie der SVP-Opposition verdankt, schamlos aus –
indem sie ihr Ja an Bedingungen knüpft in der An-
nahme, dass die Mitteparteien im Nationalrat auf
zumindest einige SP-Stimmen angewiesen sein wer-
den. Das ist reine Erpressung, doch solche Spiele
gehören zum Politikgeschäft.

Vom Absurden zum Sinnvollen

Die Liste der SP-Bedingungen veränderte sich mit
der Zeit. Die Forderungen reichten vom Absurden
(Neuverhandlung des UBS-Rettungspakets vom
Oktober 2008) bis zum fast Selbstverständlichen
(Sonderbehandlung der Grossbanken durch die
Regulierung). Die auch von der Finanzmarktauf-
sicht geforderte gesetzliche Verankerung einer Son-
derbehandlung für Grossbanken erschiene ange-
sichts von deren besonderen Systemrisiken fraglos
sinnvoll. Sinnvoll erschiene im Prinzip auch eine
weitere Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften
für die Grossbanken. Doch der Knackpunkt (in
welchem Ausmass?) hängt massgeblich von der
Entwicklung internationaler Standards ab, bei de-
nen frühestens gegen Ende Jahr mehr Klarheit
herrschen wird.

Löhne und Boni sind derweil in der Frage der
Systemrisiken nur ein Nebenaspekt, doch das «Ab-
zocker»-Thema vergiftet das politische Klima mehr
als alles andere. Aktionärsabstimmungen über Ver-
gütungsberichte sollten den Chefbezügen mehr
Legitimität bringen, werden aber das Lohnniveau
kaum drastisch senken. Verschärfte Eigenmittel-
und Liquiditätsvorschriften werden die Renditen
derGrossbanken und damit früher oder später auch
ihr Lohnniveau drücken, das Ausmass ist allerdings
noch völlig offen.

Offen sind auch die Wirkungen allfälliger Son-
dersteuern auf hohen Bezügen – eine weitere For-
derung aus der SP-Küche. Eine solche Massnahme
bewirtschaftet die Empörung in der Bevölkerung,
würde das Lohnniveau aber möglicherweise nur um
weniges drücken – wenn überhaupt. Ausweich-
manöver wären wahrscheinlich. Hier hinge viel von
den Details der Ausgestaltung ab. Am ehesten wäre
eine Art Sondersteuer für die zwei Grossbanken zu
rechtfertigen. Zumindest solange diese mit der fak-
tischen Staatsgarantie ein Sonderrecht geniessen.

Von Gier nach Sensation geleitet
– und sei diese noch so gering
Die Polizeifotos von Ghadhafi zeigten diesen in einer entwürdigenden Situation.

Gleichzeitig enthielten sie keinen informationellen Mehrwert. Von Claudia Schoch

Nicht alles, was zugänglich ist, soll veröffentlicht
werden; genauso wie nicht alles, was erlaubt ist,
auch angezeigt ist zu tun. Das gilt im privaten Leben
wie im Geschäfts- und Berufsleben und sollte auch
unter Journalisten Beachtung finden. Grossflächige
Bilder in manchen Medien von der polizeilichen
Vorführung desWetterpropheten Kachelmann, von
der Verhaftung des ehemaligen deutschen Post-
chefs Zumwinkel oder die in der «Tribune de
Genève» publizierten Polizeifotos Hannibal Gha-
dhafis sprechen aber eine andere Sprache: Gier
herrscht heute in den Medien, Gier nach Sensation
– und sei diese noch so gering. Sensationelle Auf-
macher ohne zusätzlichen Informationsgehalt, wie
die Polizeifotos des Ghadhafi-Sohns, finden in man-
chen Blättern und elektronischen Gefässen kritik-
los den Weg an die Öffentlichkeit. Verantwortungs-
gefühl dafür, in welchen SituationenmanMenschen
zeigen soll undwann nicht, scheint vielerorts abhan-
dengekommen zu sein.

Das erstinstanzliche Genfer Gericht hat nun die
Publikation der Ghadhafi-Polizeibilder für rechts-
widrig erklärt und die Tageszeitung sowie den Kan-
ton Genf wegen Verletzung der Persönlichkeits-
rechte des Sohnes des libyschenDiktators verurteilt.
Mit dem Entscheid, der noch nicht rechtskräftig ist
und zu dem die schriftliche Begründung noch aus-
steht, mag man einverstanden sein oder nicht. Die
Polizeifotos wären jedenfalls bereits nach medien-
ethischen Gesichtspunkten nicht zu veröffentlichen
gewesen. Doch der Sensationskitzel liess die Boule-
vardzeitung «Blick» gleich noch eins draufsetzen:
Sie illustrierte den Bericht zum Genfer Urteil mit
einer weiteren Publikation der Fotos. Dass das Bild
so gewählt ist, als ob es sich um den Ausschnitt aus
der damaligen «Tribune de Genève» handelte,
macht es nicht besser. Das ist verantwortungsloser
Journalismus. Mit Bemühen um Information hat
dies nichts zu tun. Vielmehr spielt der «Blick» aus
blosser Sensationsgier mit dem Feuer und nimmt in
Kauf, den Konflikt mit Libyen weiter anzuheizen.

Auch Prominente sind kein Freiwild

Auch eine Person des öffentlichen Lebens – der
relativen oder absoluten Zeitgeschichte –, was der
Sohn Ghadhafis unbestrittenermassen ist, hat An-
spruch auf Schutz der Persönlichkeit. Zwar sind die
Grenzen weiter gesteckt als bei gewöhnlich Sterb-
lichen. Grenzenlos gläsern ist aber das Privatleben

auch Prominenter nicht, wie der Europäische Ge-
richtshof fürMenschenrechte (EGMR) im berühm-
ten Caroline-Urteil (Caroline von Hannover/Mo-
naco) festgehalten hat. Auch sie haben einen An-
spruch auf Schutz der Privatsphäre. Denn grund-
sätzlich verfügt zunächst jedermann über das Recht
am eigenen Bild. Danach darf niemand gegen sei-
nen Willen abgebildet werden. Damit ist die Ver-
öffentlichung von Personenbildern nur mit Einwilli-
gung des Abgebildeten erlaubt. Für Personen des
öffentlichen Lebens besteht zwar ein grösserer
Spielraum. Doch können Medien ihre Persönlich-
keit namentlich verletzen, wenn sie Bilder von
ihnen in «misslicher Situation», in entwürdigender
Lage, bei grosser Trauer oder Erschütterung, als
Opfer eines Verbrechens, in Angstsituationen usw.
oder zur blossen Befriedigung der Neugier be-
stimmter Leser zeigen.

Kein zusätzlicher Informationsgehalt

Es hat eine Interessenabwägung zwischen dem
Recht auf Privatsphäre und dem Recht am eigenen
Bild sowie dem öffentlichen Interesse an einer
Publikation, der Medien- und Informationsfreiheit
stattzufinden. Der Zürcher Medienanwalt Chris-
toph Born erachtet den Entscheid aus Genf für kor-
rekt. Anlass und Umstände, unter welchen die Bil-
der Hannibal Ghadhafis gemacht wurden – als Poli-
zeifotos bei seiner Verhaftung –, machen die Bilder
zu Abbildungen einer entwürdigenden Situation.
Für ihre Veröffentlichung bestand laut Born kein
überwiegendes öffentliches Interesse. In der Publi-
kation liegt deshalb eine Persönlichkeitsverletzung.
Die Bilder unterstanden, woran Born erinnert, dem
Amtsgeheimnis und zeigen eine Situation aus der
Privat-, wenn nicht gar Intimsphäre, auf deren
Respektierung auch der Sohn Ghadhafis Anspruch
hat. Der Gesamtzusammenhang, in welchem die
Bilder gezeigt wurden, führte also dazu, dass von
einer Persönlichkeitsverletzung auszugehen ist.

Gegen den Genfer Entscheid nun das Hohelied
auf die Medien- und Informationsfreiheit anzustim-
men, wie es manche Journalisten in solchen Fällen
tun, und vor der Drangsalierung der Medien zu
warnen, ist ein Einsatz am falschen Objekt. Die
Polizeifotos enthalten keinen informationellen
Mehrwert. Sie sind allein auf illegalemWeg zur Zei-
tung gelangt, was es den Redaktoren wert war, sie
zu veröffentlichen. Mehr ist an ihnen nicht dran.




